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Erreichen der Umweltziele

Erlass von 
Rechtsvorschriften
Bestandsaufnahme und             
Bericht 2005

Aufstellen und in 
Betrieb nehmen 
der Monitoring-
programme

Aufstellen und 
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Bewirtschaftungsplans

Fortschreibung des 
Bewirtschaftungsplans

Aufstellen eines 
Maßnahmenprogramms

Umsetzung der 
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Fortschreibung der 
Maßnahmenprogramme

Beteiligung der Öffentlichkeit                                
Veröffentlichung von Zeitplan und Arbeitsprogramm

Veröffentlichung der wichtigsten Wasserbewirtschaftungsfragen
Veröffentlichung der Entwürfte der Bewirtschaftungspläne


